
D e r  L a n d r a t

V O R L A G E N  V O R L A G E N   Nr. 0777/2015 Jever, den 10.08.15

Sitzung/Gremium am:

Jugendhilfeausschuss 24.09.2015 öffentlich

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 07.10.2015 nicht öffentlich

Kreistag des Landkreises Friesland 08.10.2015 öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:

Neubesetzung des Jugendhilfeausschusses; Neubesetzung mit Frau Sandra 
Gudehus als Kreisjugendpflegerin

Beschlussvorschlag:

Das Gremium stimmt der Neubesetzung des Jugendhilfeausschusses mit Frau Sandra
Gudehus als beratendes Mitglied zu.

Finanzielle Auswirkungen:       Ja      x   Nein

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten)

Direkte jährliche 
Folgekosten

 Finanzierung:

  Eigenanteil                 objektbezogene Einnahmen

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen

€ € € € € 

Erfolgte Veranschlagung:    Ja, mit €         Nein

im    Ergebnishaushalt     Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt:

Vorlage ist in LiquidFriesland abgestimmt worden              ja, mit folgendem Ergebnis:

Teilnehmer:                 Zustimmung         Ablehnung         Enthaltung        Alternativvorschläge

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:             ja             nein

Falls ja, in welcher Art:

Vorlage bezieht sich auf  MEZ     Nr. 1 HSP     Nr. 1.1 / 1.3

             Meyer-Helfers

Sachbearbeiter/in                Fachbereichsleiter

Sichtvermerke:

             

  Abteilungsleiterin                Kämmerei                              Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Kenntnisnahme Lt. Beschluss-
vorschlag

Abweichender
Beschluss
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Begründung:

In  der  Jugendhilfeausschusssitzung  am  23.06.2015  wurde  das  deutliche  Votum
formuliert, die Aufgaben der Kreisjugendpflege auf eine/n Mitarbeiter/in zu konzentrieren.
Durch  Aufgabenverschiebungen  innerhalb  des  FB 51  ist  es  möglich  geworden,  zum
01.10.2015 die Bündelung auf eine Mitarbeiterin zu konzentrieren. 

Frau Sandra Gudehus wird als Nachfolgerin von Frau Birgit Renken zum 01.10.2015 als
Kreisjugendpflegerin  gemäß  §  8  des  Ausführungsgesetzes  zum  Kinder-  und
Jugendhilfegesetz Niedersachsen (AG KJHG, NI) bestellt. 

Als bestellte Kreisjugendpflegerin ist Frau Gudehus gemäß § 4 I 2 Nr. 2 AG KJHG, NI
und § 3 I Nr. 1b der Satzung für das Jugendamt des Landkreises Friesland beratendes
Mitglied im Jugendhilfeausschuss.
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